
  

 

 

 

 

Erweiterte Beitragsordnung ab 1. Januar 2024 

Die Beiträge für ordentliche Mitglieder wurden auf der Mitgliederversammlung am 15. April 2023 

in Siegen beschlossen. Die Beiträge für fördernde Mitglieder u.a. beschloss der Vorstand am 

13. Januar 2023 in Vaihingen/Enz. 

 

1. Ordentliche Mitglieder nach § 4 Abs. 2 der Satzung 

Jahresbeitrag 65,-- € 

Ermäßigter Jahresbeitrag für das erste Jahr der Mitgliedschaft 35,-- € 

Ermäßigter Jahresbeitrag für Mitglieder im Ruhestand 35,-- € 

 

2. Fördernde Mitglieder nach § 4 Abs. 3 der Satzung 

Mindestbeitrag pro Jahr für natürliche Personen 125,-- € 

Mindestbeitrag pro Jahr für Firmen und juristische Personen 325,-- € 

Ermäßigter Jahresbeitrag für persönliche Mitgliedschaft von bis zu 

höchstens zehn Mitarbeitern der Firmen, die förderndes Mitglied sind 35,-- € 

bei Firmen mit Premium-Mitgliedschaft für bis zu höchstens zehn Mitarbeiter, 
die zusätzlich zu den beitragsfreien Mitarbeitern (10, 15 oder 20) Mitglied sind 

Jahresbeitrag für Firmen mit Premium-Mitgliedschaft 

Bronze (bis zu zehn Mitarbeiter der Firma sind beitragsfrei) 2.500,-- € 

Silber (bis zu fünfzehn Mitarbeiter der Firma sind beitragsfrei) 5.000,-- € 

Gold (bis zu zwanzig Mitarbeiter der Firma sind beitragsfrei) 7.500,-- € 

Die Mitarbeiter von Firmenmitgliedern oder Premium-Mitgliedern, die beitragsfrei oder 

zum ermäßigten Beitrag von 35 € Mitglied sind, sind zu Jahresbeginn der Geschäftsstelle 

des Deutschen Sprengverbandes auf Anforderung bekannt zu geben. 
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3. Ehrenmitglieder nach § 4 Abs. 4 der Satzung 

Mitgliedsbeitrag beitragsfrei 

 

4. Sonstige Leistungen 

Eintragung in die Firmenliste 

- für Firmen, die Fördermitglieder nach § 4 Abs. 3 der Satzung sind, 
einmalig 75,-- € 

- für Firmen mit Premium-Mitgliedschaft frei 

- für andere Firmen einmalig 200,-- € 

Bezug Sprenginfo 

- für Mitglieder im Beitrag enthalten 

- für Nicht-Mitglieder 75,-- € 
im Inland einschließlich Porto, im Ausland zuzüglich Porto 

- für Aufsichtsbehörden je Behörde ein Exemplar frei 

- für Sprengverbände, die Mitglieder im EFEE sind je Verband ein Exemplar frei 
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